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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Gegenstand der Untersuchung 

Auf dem Gelände der ehemaligen Lipperlandkaserne in Lippstadt-Lipperbruch, Kreis Soest, sollen 

mehrere Gebäude, darunter zwei Bunker abgerissen werden. 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung des Vorhabens wurde der Verfasser im Mai 2013 von 

der Deutsche Industriebau GmbH in Lippstadt mit einer Überprüfung des Geländes auf eventuelle 

Vorkommen von Fledermäusen und Vögeln sowie – aufgrund eines besonderen Hinweises der Unte-

ren Landschaftsbehörde des Kreises Soest – des Kriechenden Sellerie beauftragt. Der Auftrag um-

fasste – basierend auf dem Angebot des Auftragnehmers – zunächst die Artenschutzprüfung, Stufe I 

(Vorprüfung), da die Notwendigkeit der Durchführung einer detaillierten Prüfung (Stufe II) im Vorfeld 

nicht absehbar war. 

Zu Beginn der Untersuchung war der eigentliche Gegenstand der Prüfung noch unklar, weshalb zu-

nächst der gesamte Geltungsbereich der Bebauungspläne Nr. 300 und 301 als Untersuchungsgebiet 

aufgefasst wurde. Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes ist Abbildung 2 zu entnehmen. Erst im 

weiteren Verlauf wurden vom mit dem Vorhaben befassten Architekturbüro nähere Informationen zum 

Vorhaben in Form eines Plans der vom Abrissvorhaben betroffenen Gebäude (s. Fehler! Verweis-

quelle konnte nicht gefunden werden.) bereitgestellt. Die weiteren Erfassungen wurden dann auf 

die in diesem Plan entsprechend gekennzeichneten Gebäude im Geltungsbereich des Bebauungs-

plans Nr. 300 fokussiert. 

Abbildung 1 Vorhabensplan 

n  
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Abbildung 2 Untersuchungsgebiet 
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1.2 Datenerhebung und Methoden 

Zunächst erfolgte am 17. Mai 2013 eine erste Übersichtsbegehung des Untersuchungsgebietes und 

Erfassung ggf. vorkommender planungsrelevanter Vogelarten. 

Am 30. Mai 2013 erfolgten eine weitere Begehung des gesamten Geländes am frühen Abend sowie 

anschließend eine Erfassung von Fledermäusen in den Abendstunden. Parallel zu der Begehung mit 

Hilfe eines Bat-Detektors (Pettersson D240x) wurden an drei Stellen im Gelände für einen Zeitraum 

von etwa drei Stunden ab Sonnenuntergang Horchboxen (Minihorchbox, Fa. Albotronic) installiert. 

Eine weitere Erfassung von Fledermausaktivitäten – wiederum Detektorbegehung und Exposition von 

drei Horchboxen – erfolgte am Abend des 04. Juli 2013. Die Standorte der eingesetzten Horchboxen 

sind Abbildung 2 zu entnehmen. 

Die vorstehenden Untersuchungen wurden vom Autor des vorliegenden Gutachtens durchgeführt. 

 

Zusätzlich erfolgte an zwei Terminen im Mai und Juni 2013 eine Untersuchung des gesamten Unter-

suchungsgebietes auf mögliche Vorkommen des Kriechenden Sellerie (Apium repens), einer der we-

nigen in Nordrhein-Westfalen vorkommenden streng geschützten Gefäßpflanzenarten. Anlass für 

diese Untersuchung war das in räumlicher Nähe (Margaretensee, Lippstadt) bekannte Vorkommen 

der Art sowie das Vorkommen potenziell geeigneter Standorte im Gelände der ehemaligen Kaserne. 

Diese Untersuchung wurde von Frau L. Hauswirth, Lippstadt, durchgeführt, die in ihrer Funktion als 

Botanikerin bei der Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e.V. mit dem Vor-

kommen der Art am Margaretensee sowie mit den geeigneten Erfassungsmethoden bestens vertraut 

ist. 

2 Ergebnisse 

2.1 Vögel 

Bei den Begehungen des Untersuchungsgebietes fanden sich keine Hinweise auf Brutvorkommen 

oder andere essenzielle Habitatfunktionen für planungsrelevante Vogelarten gemäß der Liste der 

planungsrelevanten Arten der Landesanstalt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (KAISER 2012). 

Die einzigen im Untersuchungsgebiet beobachteten mehr oder weniger obligatorischen Gebäudebrü-

ter waren Bachstelze (Motacilla alba) und Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros). Beide Arten zäh-

len nicht zu den planungsrelevanten Arten, sind weit verbreitet und häufig und werden daher im Rah-

men einer artenschutzrechtlichen Prüfung keiner genaueren Betrachtung unterzogen. 

Die einzige im Rahmen der Begehungen festgestellte „planungsrelevante“ Vogelart ist der Pirol (Orio-

lus oriolus), der im östlich angrenzenden Bereich des Wasserwerks rufend beobachtet wurde. 

Zwar zählen die im eigentlichen Plangebiet vorkommenden  Vogelarten nicht zu den so genannten 

„planungsrelevanten Arten“ in Nordrhein-Westfalen (KAISER 2012), doch sind sie als wildlebende eu-
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ropäische Vogelarten besonders geschützt und unterliegen – wie die „streng geschützten“ Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie - dem strengen Schutz der Verbote des § 44 BNatSchG. 

Bei diesen häufigen und weit verbreiteten Arten kann allerdings angenommen werden, dass der Ver-

lust einzelner Reviere (im Sinne des Terminus „Fortpflanzungsstätte“ des § 44 BNatSchG) keine Aus-

wirkungen auf den Erhaltungszustand der Populationen der Arten hat und dass die ökologische Funk-

tion der Lebensstätte im räumlichen Umfeld weiterhin erhalten bleibt. 

2.2 Fledermäuse 

Bei den abendlichen Erfassungen von Fledermausaktivitäten mit Hilfe von Bat-Detektoren und Horch-

boxen wurden zwei Fledermausarten nachgewiesen. 

Tabelle 1 Fledermäuse: vorkommende Arten und ihr Gefährdungsstatus 

 FFH Rote Liste Erhaltungszustand 

Art Anhänge NRW D NRW (atl. Region) D (atl. Region) 

Zwergfledermaus (Pipistrellus 
pipistrellus) 

IV * * günstig günstig 

Abendsegler (Nyctalus noctula) IV R / V V günstig günstig 
Erläuterungen

  

Rote Listen NRW: Nordrhein-Westfalen (MEINIG et al. 2011), D: Deutschland (MEINIG et al. 2009) 
Kategorien V = Vorwarnliste, R = „durch extreme Seltenheit (potenziell) gefährdet“ (beim Abendsegler bezieht sich 

diese Einstufung nur auf reproduzierende Populationen, die aus NRW nur von wenigen Stellen bekannt 
sind) 

 

Der Abendsegler wurde nur bei der Begehung am 30. Mai über dem östlichen Rand des Untersu-

chungsgebietes jagend beobachtet. Die Art ist im Raum Lippstadt weit verbreitet und bevorzugt zur 

Jagd Waldränder, besonders Gehölzbestände an Gewässern. Daneben jagen die Tiere aber in Ab-

hängigkeit von der Witterung und entsprechendem Angebot an Luftplankton auch im freien Luftraum. 

Die Beobachtung am Ostrand des Untersuchungsgebietes ist zwanglos durch die direkte Nähe des 

Zachariassees sowie entsprechend geeigneter Waldbestände zu erklären. Das Untersuchungsgebiet 

selber bietet keine für diese Art geeigneten Habitate. 

Regelmäßiger, allerdings auch in geringer Zahl, wurden Zwergfledermäuse beobachtet. Die meisten 

bei den Detektorbegehungen beobachteten Tiere nutzten eine von West nach Ost durch das Gelände 

verlaufende, lückige Baumreihe als „Flugstraße“ zwischen dem Siedlungsbereich von Lipperbruch 

und den Jagdhabitaten, die östlich des Untersuchungsgebietes angrenzen. Im Untersuchungsgebiet 

selber wurde nur sehr vereinzelt Jagdaktivität beobachtet, insbesondere an der genannten Baumreihe 

sowie – anhand der Aufnahmen der Horchboxen – im Bereich der zum Abriss vorgesehenen Bunker 

23/1 und 23/2. 

Aufgrund der bei der ersten Erfassung im Bereich der genannten Bunker vermehrt registrierten Aktivi-

tät von Zwergfledermäusen wurde bei der zweiten Erfassung am 04. Juli gezielt auf diesen Bereich 

fokussiert. Es wurden drei Horchboxen im Bereich der Bunkereingänge sowie an einer dazwischen 

liegenden Gebäudewand installiert. Die Detektorbegehung wurde erneut auch auf den Rest des Un-

tersuchungsgebietes ausgedehnt. 
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Bei dieser zweiten Erfassung wurden ausschließlich Zwergfledermäuse registriert, die erneut vor al-

lem entlang der zentral verlaufenden Baumreihe auftraten. Dabei handelte es sich ausschließlich um 

Tiere auf Verbindungsflügen; an diesem Abend wurde hier keine Jagdaktivität beobachtet. Weitere 

Kontakte mit Zwergfledermäusen erfolgten einerseits am Ostrand des Untersuchungsgebietes (an-

grenzend an den Habitatkomplex Wasserwerk / Waldbestand) sowie erneut im Bereich der genannten 

Bunker. In diesem Falle handelte es sich um wahrscheinlich nur ein einziges Individuum, das kurzfris-

tig im Bereich der windgeschützten Bunkereingänge jagte und zwischen den beiden Gebäuden wech-

selte. 

Um die Möglichkeit einer Quartiernutzung der Bunker auszuschließen, erfolgte später im Juli eine 

Begehung der unterirdischen Bunker sowie der anschließenden oberirdischen Gebäudeteile. Dabei 

konnten weder Fledermäuse, noch irgendwelche Spuren einer Nutzung durch Fledermäuse entdeckt 

werden. Die Bunkerräume wären zwar mikroklimatisch als Quartierräume für Fledermäuse geeignet, 

weisen aber aufgrund der Bauweise aus Betonelementen keinerlei Versteckmöglichkeiten auf. 

Insgesamt ergaben sich damit im Verlauf der Erfassungen keine Hinweise auf das Vorkommen von 

Fledermausquartieren in den Gebäuden im Untersuchungsgebiet. Diese Aussage gilt einschränkend 

nur für Koloniequartiere sowie selbstverständlich nur für den Untersuchungszeitraum. 

Das Vorkommen einzelner Männchen- bzw. Paarungsquartiere von Zwergfledermäusen an einzelnen 

der Gebäude kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Der Verlust einzelner solcher Quartiere stellt 

aber keine schwerwiegende Beeinträchtigung der lokalen Population dar. 

2.3 Vegetation 

Die gezielte Suche nach Vorkommen des Kriechenden Sellerie (Apium repens) auf den potenziell 

geeigneten Grünlandstandorten verlief negativ. Da die Begehungen zur optimal geeigneten Jahreszeit 

erfolgten, kann das Vorkommen der Art mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden. 
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2.4 Potenzielle Konflikte 

Fledermäuse 

Da die Gebäude im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 300 wie auch das nähere Umfeld keine 

wesentlichen Habitatfunktionen für Fledermäuse bieten, wird der Abriss keine erheblichen Konflikte 

mit dem Fledermausschutz auslösen. 

Einschlägig geschützte Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Fledermäuse sind nach den Erfas-

sungsergebnissen zu urteilen vom Vorhaben nicht betroffen. 

Nicht auszuschließen ist das Vorkommen einzelner Männchen- und Paarungsquartiere von Zwergfle-

dermäusen an einzelnen der betroffenen Gebäude. Der Verlust einzelner solcher Quartiere wird aber 

keine erheblichen Auswirkungen auf die lokale Population der Zwergfledermaus haben, da derartige 

Quartiere weit verbreitet vorkommen und auch die einzelnen Männchen, die diese Quartiere bewoh-

nen, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch weitere Quartiere kennen und nutzen. Die ökologische Funk-

tion der betroffenen Ruhe- und Fortpflanzungsstätten wird also voraussichtlich im räumlichen Zusam-

menhang weiterhin bestehen bleiben. 

Um die Sicherheit des Fortbestehens der ökologischen Funktionsfähigkeit zu erhöhen, sollten aber 

vor Beginn der weiteren Abrissarbeiten Ausweich- und Ersatzquartiere in Form von fünf handelsübli-

chen Fledermausflachkästen entweder an den nicht zum Abriss vorgesehenen Gebäuden oder im 

Bereich des Waldbestandes am Wasserwerk angebracht werden. Diese Maßnahme unterstützt im 

Sinne einer CEF-Maßnahme (continuous ecological functionality) den uneingeschränkten Erhaltungs-

zustand der lokalen Population. 

Um jedoch andere artenschutzrechtliche Tatbestände zu vermeiden, insbesondere das Verbot der 

Tötung, müssen die Abrissarbeiten so gestaltet werden, dass eventuell sich in der Außenhaut der 

Gebäude aufhaltende Tiere nicht verletzt oder getötet werden. Hierzu müssen an den Gebäuden be-

findliche potenzielle Spaltenquartiere (Verschalungen, Verkleidungen an den Außenfassaden, Jalou-

sienkästen, größere Risse im Putz oder Mauerwerk) mindestens einen Tag vor dem eigentlichen Ge-

bäudeabriss schonend geöffnet werden. Nach der kursorischen Begutachtung der Gebäudefassaden 

sind solche Strukturen an den Gebäuden im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 300 nicht vor-

handen.) 

Bei Beschränkung der Abrisstätigkeiten auf den Zeitraum 01. November bis 15. März sollte diesbe-

züglich eine hinreichende Sicherheit bestehen, um auf diese vorbeugende Vermeidung verzichten zu 

können. 

Vögel 

Es wurden keine Brutvorkommen „planungsrelevanter“ Vogelarten im Untersuchungsgebiet festge-

stellt. 

Da die Bestimmungen des § 44 BNatSchG sich gleichermaßen auf alle „wildlebenden europäischen 

Vogelarten“ erstrecken und es sich demnach bei der naturschutzfachlich begründeten Auswahl der 

„planungsrelevanten“ Vogelarten nicht sicher um eine rechtsverbindliche Eingrenzung des zu prüfen-
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den Artenspektrums handelt, sollten im Einzelfall auch weitere Arten in die Prüfung einbezogen wer-

den. 

Im vorliegenden Fall sind das insbesondere die festgestellten mehr oder weniger obligatorisch an 

oder in Gebäuden nistenden Vogelarten Bachstelze und Hausrotschwanz. 

Da diese Vogelarten in Nordrhein-Westfalen weit verbreitet und in ihrem Bestand nicht gefährdet sind, 

wird sich der Verlust einzelner Fortpflanzungsstätten nicht erheblich auf den Erhaltungszustand der 

Populationen auswirken. Auch kann davon ausgegangen werden, dass die ökologische Funktion die-

ser Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. 

Wie bei den Fledermäusen ist aber auch hier darauf zu achten, dass andere artenschutzrechtliche 

Verbote, vor allem die Zerstörung von (aktiven) Nestern sowie die Tötung von Individuen vermieden 

werden. 

Bei Beschränkung der Abrisstätigkeiten auf den Zeitraum 15. August bis 01. April können entspre-

chende Konflikte mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Pflanzen 

Da das Vorkommen der einzigen im Gebiet potenziell vorkommenden streng geschützten Pflanzenart, 

des Kriechenden Sellerie (Apium repens), mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden kann, ist mit 

dem Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nicht zu rechnen. 
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3 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Mit dem „Protokoll einer artenschutzrechtlichen Prüfung“ hat das Ministerium für Umwelt und Natur-

schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalens (MUNLV NRW) eine 

Grundlage veröffentlicht, mit der Art für Art alle relevanten Aspekte der artenschutzrechtlichen Prüfung 

nachvollziehbar dokumentiert werden können (KIEL 2007). 

Da vom Vorhaben unter Berücksichtigung der zeitlichen Beschränkung der Abrisstätigkeiten keine 

unmittelbar artenschutzrechtlich relevanten Beeinträchtigungen ausgehen, werden im Folgenden die 

Ergebnisse der Prüfung formlos in Anlehnung an das Prüfschema dargestellt. Die Protokoll-

Formulare A und B (für die Zwergfledermaus) befinden sich in den Anlagen. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) 

Der Abriss der Gebäude während der Brutzeit der Vögel und während der Zeiten, in de-

nen sich möglicherweise einzelne Zwergfledermäuse an den Gebäuden aufhalten, würde 

durch Zerstörung der Gelege bzw. Tötung der Jungvögel sowie ggf. auch Tötung einzel-

ner Zwergfledermäuse den Verbotstatbestand erfüllen. 

Durch eine geeignete Bauzeitenregelung (Abrisstätigkeiten zwischen dem 15. August 

und dem 01. April) kann die Zerstörung von Vogelbruten und die Tötung von Individuen 

mit hoher Sicherheit vermieden werden. 

Um die Tötung von eventuell in den Gebäudefassaden Quartiere bewohnenden Fleder-

mäusen zu vermeiden, sollen potenziell geeignete Spaltenquartiere an den Fassaden 

(Verkleidungen, Verschalungen, Jalousienkästen, größere Mauer- oder Putzrisse) min-

destens einen Tag vor dem Beginn der eigentlichen Abrissarbeiten möglichst schonend 

so weit geöffnet werden, dass die Tiere zum Umzug bewegt werden. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Erhebliche Störungen streng geschützter Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten, 

die den Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtern können, sind 

nicht zu erwarten. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG  (Beschädigung und Zerstörung von Lebensstätten) 

Durch den Abriss der Gebäude werden mit hoher Wahrscheinlichkeit einzelne Fortpflan-

zungsstätten besonders geschützter Vogelarten sowie möglicherweise Ruhe- und Fort-

pflanzungsstätten der Zwergfledermaus im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zer-

stört. 
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Aufgrund der weiten Verbreitung der betroffenen Arten und des günstigen Erhaltungszu-

standes ihrer lokalen Populationen kann jedoch pauschal davon ausgegangen werden, 

dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin erhalten blei-

ben wird. 

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 5 BNatSchG erfüllt dieser Verlust keinen Verbotstatbestand. 

Zur sicheren Erhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Quartiere von Zwergfle-

dermäusen sollen im räumlichen Zusammenhang fünf Fledermausflachkästen angeboten 

werden (CEF-Maßnahme). 

§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG (Wildlebende Pflanzen) 

Im Plangebiet kommen keine planungsrelevanten Pflanzenarten vor. 

 

Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Maßnahmen wird das Vorhaben keine artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbestände auslösen. 
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5 Anhang 

5.1 Daten der Horchboxenaufnahmen 

Datum Standort Kontakte Bemerkungen 

30. Mai 2013 Zentrale Baumreihe 17 x Zwergfledermaus überwiegend Transferflüge, wenig Jagd 

 Ehem. Kraftwerk 8 x Zwergfledermaus  zeitweise ein Tier jagend 

 Bunker Außenwand 12 x Zwergfledermaus Häufung kurz nach Ausflugszeit 

04. Juli 2013 Eingang westl. Bunker 12 x Zwergfledermaus Jagd, 22:25 – 23:00, zeitweise 

 Eingang östl. Bunker 23 x Zwergfledermaus Jagd, 22:15 – 22:30, zeitweise 

 Außenwand Bunker 2 x Zwergfledermaus Transfer, 22:30, vermutlich Wechsel 

 



Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  
 
A.)     Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 
 

Allgemeine Angaben  

 
 
 
 

Plan/Vorhaben (Bezeichnung):                                                                                                                           . 
 
 

Plan-/Vorhabenträger (Name):                                                   Antragstellung (Datum):                                     . 
 
 

 

 

 

Stufe I:    Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 
 

 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
des Vorhabens ausgelöst werden? 
g 

 

 
 ja 

 

 
 nein 

Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
               (unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

 
 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:   

 Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?  
G 

 
 ja 

 
 nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: 
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.
 

 

Stufe III: Ausnahmeverfahren  
 

 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:   

 1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
      Interesses gerechtfertigt? 

 

 ja 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja  nein 
 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 

       arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
g 

 

 ja 
 

 nein 

  

 

 

 

 

 

 

. 
 

Bebauungsplan Nr. 301 "Gewerbepark Lipperbruch"

Stadt Lippstadt

Abriss des Gebäudebestandes im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 300.

■

Vogelarten (Gebäudebrüter): 
Bachstelze (Motacilla alba), Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) 
 
Fledermäuse: 
Großer Abendsegler: das Gelände wird nur gelegentlich von einzelnen Tieren ohne 
Flächenbezug überflogen

Kurze Darstellung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 
und Begründung warum diese dem Artenschutzinteresse im Rang vorgehen; ggf. 
Darlegung warum sich der ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern  
wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert 
wird; ggf. Verweis auf andere Unterlagen.  
Kurze Darstellung der geprüften Alternativen, und Bewertung bzgl. Artenschutz und 
Zumutbarkeit; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. 
 



 
Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
 

 

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 
   Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden  

      öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand  
      der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV- 
      Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.  
      § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

 
 

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt) 

   Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht  
      weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht  
      behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 
 

 

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 
   Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine  

      Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt. 
       
 
 

 

 Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung. 
Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 

 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

■

*
4216

*

■

■

■

Die Zwergfledermaus kommt im Raum Lippstadt verbreitet, u. a. auch mit mehreren Wochenstubenkolonien, vor. Das Gelände der 
ehemaligen Lipperlandkaserne wird von wenigen Individuen in geringem Umfang als Jagdhabitat sowie als Verbindung zwischen 
Quartieren und Jagdhabitaten genutzt. 
Koloniequartiere befinden sich im Kasernengelände nicht. 
Das Vorkommen einzelner Männchen- und Paarungsquartiere an den Gebäudefassaden kann jedoch nicht ausgeschlossen 
werden. 

Die geplanten Abrisstätigkeiten sollten bevorzugt zwischen dem 01. November und dem 15. März erfolgen, um die Tötung oder Verletzung von Zwergfledermäusen in 
ihren Quartieren auszuschließen. 
Bei Abrissarbeiten außerhalb dieses Zeitraums sollen an den betreffenden Gebäuden ggf. vorhandene potenzielle Spaltenquartiere (Verkleidungen, Verschalungen, 
Jalousienkästen, größere Risse in Putz oder Mauerwerk) - sofern sie erreichbar sind -  mindestens einen Tag vor Beginn der eigentlichen Abrisstätigkeiten schonend so 
weit geöffnet werden, dass ggf. vorhandene Tiere zur Aufgabe der Quartiere bewegt werden. Diese Maßnahme dient der Vermeidung vermeidbarer Verletzung oder 
Tötung von Individuen. 
Zur Gewährleistung des Fortbestands der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang sollen vor Beginn der weiteren 
Abrissarbeiten fünf handelsübliche Fledermausflachkästen im räumlichen Umfeld (verbleibende Gebäude oder Waldbestand östlich der ehemaligen Kaserne) fachgerecht 
angebracht werden (CEF-Maßnahme).

Unter Berücksichtigung der oben genannten Vermeidungsmaßnahmen und 
Umsetzung der CEF-Maßnahme werden durch das geplante Vorhaben keine 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgelöst. 

■

■

■

■



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  

 
 
 

 
 

 

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen 
Populationen der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen 
Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, 
die für den Plan/das Vorhaben sprechen.  
  

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit.

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. 
Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren 
Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der 
ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht  behindert wird (bei 
FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).
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